
 
 
 
Darf ich mein Auto auf dem privaten Grundstück waschen? 
 
Viele Gemeinden/Stadtverwaltungen haben in ihren Vorschriften (Satzungen) zu diesem Thema 
schon etwas geregelt. Im Groben kann jedoch gesagt werden, dass es oftmals toleriert wird, sein 
Auto (nicht den Motor) auf dem eigenen, befestigten privaten Grundstück mit klarem Wasser 
von Schmutz zu befreien, da dies auch einem kräftigen Regenschauer entspricht.  
Sobald allerdings Reinigungsmittel oder technischen Mittel wie Gartenschlauch oder gar 
Dampfstrahler/Hochdruckreiniger eingesetzt werden, ist davon auszugehen, dass abgespritzte 
Ölreste bzw. Waschmittelzusätze in die Kanalisation und damit in Regenwasserkanäle, deren 
Überlauf wieder in Flüssen und Bächen münden, gelangen. Dies ist nicht zulässig!  
Generell ist es im Interesse unserer Umwelt sinnvoll, zur Autowäsche die zugelassenen und 
entsprechend dafür ausgestatteten Einrichtungen (Waschanlagen) zu nutzen. 


